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Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Entscheidung Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Kenntnisnahme Öffentlich

Kommunaler Gesamtabschluss der Universitätsstadt Marburg

Der Magistrat wird gebeten, Folgendes zu beschließen:

1. Der Konsolidierungskreis für die Vollkonsolidierung im Rahmen des 
Gesamtabschlusses der Universitätsstadt Marburg besteht aus dem 
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg, der Stadtwerke Marburg GmbH, der 
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH sowie der 
Universitätsstadt Marburg selbst. 

2. Bei der Erstellung des Gesamtabschlusses wird im Rahmen der Vollkonsolidierung 
nach § 112 Abs. 7 Satz 1 HGO die Buchwertmethode angewendet. 

3. Dem Gesamtabschluss wird der Konzernabschluss der Stadtwerke Marburg 
GmbH, sowie die Einzelabschlüsse des Dienstleistungsbetriebs der Stadt Marburg, 
der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH und der 
Universitätsstadt Marburg zugrunde gelegt. 

4. Auf die Eliminierung von Zwischenergebnissen wird bei der Erstellung des 
Gesamtabschlusses verzichtet, sofern im Konsolidierungszeitraum keine 
Grundstücks- oder sonstige Immobiliengeschäfte zwischen den Aufgabenträgern 
sowie der Universitätsstadt Marburg abgewickelt wurden.

5. Bei nachrangiger Bedeutung kann auf die Konsolidierung von Aufwendungen und 
Erträgen verzichtet werden. Bei der Beurteilung der nachrangigen Bedeutung sind 
die Hinweise Nr. 8.3 i.V.m. Nr. 2.11 zu § 53 GemHVO heranzuziehen. Die 
Beurteilung der nachrangigen Bedeutung ist für jeden Gesamtabschluss neu 
vorzunehmen.

6. Die Koordination und Federführung bei der Erstellung des Gesamtabschlusses der 
Stadt Marburg liegt beim Beteiligungsmanagement des Fachdienstes 
Finanzservice. Zuständig für die Aufstellung des Gesamtabschlusses der Stadt 
Marburg ist der Fachdienst Finanzservice. 
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7. Im Vollkonsolidierungskreis sind die Buchhaltungen des Dienstleistungsbetriebs 
der Stadt Marburg, der Stadtwerke Marburg GmbH sowie der Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH hinsichtlich der gegenseitigen 
Geschäftsvorfälle mit der Stadt Marburg abzustimmen und entsprechende 
Unterkonten einzurichten. Zudem sind die Aufgabenträger verpflichtet, der Stadt 
Marburg die Daten, die die Stadt als erforderlich zur Aufstellung des 
Gesamtabschlusses bezeichnet, in der gewünschten Form zur Verfügung zu 
stellen. 

Begründung:

1. Allgemeines

Die Stadt Marburg ist nach § 112 Abs. 5 HGO verpflichtet, erstmals zum 31.12.2015, für jedes 
Haushaltsjahr zum Stichtag 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen, da die 
Bilanzvolumina der einzubeziehenden Aufgabenträger unstrittig mehr als 20 % des 
Bilanzvolumens der Stadt Marburg betragen, Nr. 1.2 der Hinweise zu § 53 GemHVO. 
Für die Aufstellung des Gesamtabschlusses gelten die Vorschriften der HGO, der GemHVO 
einschließlich der Erläuterungen sowie die für anwendbar erklärten Vorschriften des HGB. 
Zu den Bestandteilen des Gesamtabschlusses gehören nach § 112 Abs. 5 und 8 HGO i.V.m. 
§§ 53, 54 GemHVO

 die zusammengefasste Ergebnisrechnung (Gesamtergebnisrechnung),
 die zusammengefasste Vermögensrechnung (Gesamtbilanz),
 der Anhang ergänzt um eine Kapitalflussrechnung.

Der Gesamtabschluss ist durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern, § 55 GemHVO. 

Im Gesamtabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so darzustellen, als ob die Stadt Marburg und ihre 
einzubeziehenden Aufgabenträger eine wirtschaftliche Einheit bilden (abgeleitet aus § 297 
Abs. 3 HGB). Daraus ergeben sich die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Gesamtrechnungslegung, aus denen folgt, dass alle Innenbeziehungen zwischen den 
Einheiten des Vollkonsolidierungskreises eliminiert werden müssen. 
Die Grundsätze ordnungsgemäßer Gesamtrechnungslegung bzw. Konsolidierung umfassen: 

 Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit: Der Gesamtabschluss ist so 
aufzustellen, als wären sämtliche einzubeziehenden Aufgabenträger und die 
Stadt Marburg eine einzige, rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

 Grundsatz der Einheitlichkeit in Bezug auf den Stichtag der Erstkonsolidierung 
sowie in Bezug auf die Homogenität von Ausweis, Ansatz und Bewertung.

 Grundsatz der Vollständigkeit: Es sind sämtliche Aufgabenträger in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen, soweit sie nicht für das tatsächliche Bild der 
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Gesamtabschlusses von 
nachrangiger Bedeutung sind.

 Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen.
 Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden und Abgrenzung des 

Konsolidierungskreises.
 Grundsatz der Wesentlichkeit der Konsolidierung, d.h. der Abschluss hat 

sämtliche wesentlichen Sachverhalte und Informationen zu enthalten. Auf die 
Angabe von Informationen von untergeordneter Bedeutung kann im 
Gesamtabschluss verzichtet werden.

 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bei der Konsolidierung: der Nutzen der 
Informationsbeschaffung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Kosten stehen. 
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In diesem Zusammenhang ergibt sich eine Reihe von Wahlrechten, die 
Vereinfachungsmöglichkeiten für den Gesamtabschluss bieten. Auch wenn die Stadt Marburg 
bereits über Gesamtabschlüsse verfügt, stellt die Aufstellung des ab 2015 verpflichtenden 
Abschlusses die Verwaltung vor eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen und nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit sinnvoll erscheint, alle 
gesetzlich zulässigen Vereinfachungsregelungen auszuschöpfen. Die verschiedenen 
Wahlrechte sollen nachfolgend unter Ausführung der gesetzlichen Gegebenheiten erläutert 
werden.

2. Konsolidierungskreis

Die Festlegung des Konsolidierungskreises ist abhängig vom Einfluss der Stadt auf den 
jeweiligen Aufgabenträger (i.d.R. abhängig von der Beteiligungshöhe) und der Bedeutung des 
Aufgabenträgers für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Marburg. Danach 
unterscheiden sich folgende Arten der Konsolidierung:

 Die Aufgabenträger, bei denen die Stadt Marburg beherrschenden Einfluss hat, da 
ihr die Mehrheit der Stimmrechte zusteht (Beteiligung über 50 %, sog. verbundene 
Aufgabenträger), sind im Rahmen der Vollkonsolidierung mit der Maßgabe in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen, dass die jeweiligen Buchwerte zusammengefasst 
werden, § 112 Abs. 7 Satz 1 HGO i.V.m. §§ 300 bis 309 HGB. 

 Aufgabenträger, die unter maßgeblichem Einfluss (Beteiligung über 20 % bis zu 50 
%, sog. assoziierte Aufgabenträger) der Stadt Marburg stehen, werden mit dem 
fortgeschriebenen anteiligen Eigenkapital (At-Equity-Methode) entsprechend der § 
112 Abs. 7 Satz 2 HGO i.V.m. §§ 311 und 312 HGB in den Gesamtabschluss 
einbezogen. 

 Aufgabenträger, bei denen die Stadt Marburg über Stimmrechtsanteile von weniger 
als einem Fünftel (Beteiligungen unter 20 %) verfügt, sind mit ihren fortgeführten 
Anschaffungskosten (At-Cost-Methode) aus dem Einzelabschluss unter der Position 
Finanzanlagevermögen im Gesamtabschluss auszuweisen. 

Aufgabenträger brauchen nach § 112 Abs. 5 Satz 4 HGO nicht in den konsolidierten 
Gesamtabschluss einbezogen werden, wenn ihre Abschlüsse für ein tatsächliches Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Marburg nur von untergeordneter Bedeutung 
sind. 
Es wird von einer untergeordneten Bedeutung ausgegangen, wenn die ordentlichen Erträge 
und die Bilanzsumme eines Aufgabenträgers dauerhaft maximal 5 % der (nicht konsolidierten) 
Bilanzsumme der Stadt Marburg und maximal 5 % der Summe der (nicht konsolidierten) 
ordentlichen Erträge aller anderen Aufgabenträger und der Stadt ausmachen, Nr. 2.11 der 
Hinweise zu § 53 GemHVO. Ist dies der Fall, erfolgt keine Vollkonsolidierung, aber eine 
Einbeziehung in den Gesamtabschluss nach der At-Cost-Methode. 
Die nachrangige Bedeutung muss für jeden Aufgabenträger gesondert geprüft werden. Wurde 
das Einbeziehungswahlrecht in Anspruch genommen, ist der Verzicht im Anhang zum 
Gesamtabschluss zu begründen. Das Fortbestehen der Anwendungsvoraussetzungen ist an 
jedem folgenden Gesamtabschlussstichtag erneut zu prüfen. 

Ausgehend von den im Einzelabschluss der Stadt Marburg aufgeführten Anteilen an den 
verschiedenen Unternehmen, ergeben sich für die Ermittlung der Art der Konsolidierung für 
die Jahre 2015 – 2017 nachstehende Berechnungen:
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Betei l igung
s-

quote in %
eigentl ich zu 

konsol idieren nach

in % von 
Bi lanzsum
me Stadt

Bi lanzsumme €
 31.12.2015

in % 
von Summe

ordentl icher
 Ertrag € 2015

in % 
von Summe

nach 5 %  
Betrachtung

Universitätsstadt Marburg 545.486.800 60,53 263.106.865 55,90

Stadtwerke Marburg GmbH Konzernabschluss 100,00 Vollkonsolidierung 29,82 162.667.378 18,05 132.689.055 28,19 Vollkonsolidierung
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM) 100,00 Vollkonsolidierung 8,40 45.822.413 5,08 33.137.344 7,04 Vollkonsolidierung
Gemeinnütz.Wohnungsbauges. Marburg mbh 94,82 Vollkonsolidierung 19,30 105.281.387 11,68 16.399.720 3,48 Vollkonsolidierung
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH (SEG) 100,00 Vollkonsolidierung 1,94 10.583.527 1,17 1.189.355 0,25 At-Cost
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH 100,00 Vollkonsolidierung 0,38 2.074.546 0,23 11.262.343 2,39 At-Cost

Hessisches Landestheater Marburg GmbH (HLT) 50,00 At-Equity 0,05 263.612 0,03 1.910.725 0,41 At-Cost
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) 50,00 At-Equity 0,04 190.922 0,02 720.613 0,15 At-Cost
Praxis GmbH 43,19 At-Equity 0,17 910.792 0,10 1.339.892 0,28 At-Cost
Abwasserverband Marburg 40,00 At-Equity 2,67 14.559.563 1,62 2.631.600 0,56 At-Cost
Wasserverband Lahn-Ohm 25,14 At-Equity 0,41 2.259.322 0,25 232.601 0,05 At-Cost

Integral GmbH 9,00 At-Cost 189.921 500.807 At-Cost
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 3,70 At-Cost 1.337.972 1.909.759 At-Cost
Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) 0,02 At-Cost 49.939 2.303 At-Cost
ekom21-KGRZ Hessen 0,59 At-Cost 170.956 538.688 At-Cost
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) 13,91 At-Cost 9.394.079 3.038.332 At-Cost
Regionalmanagement Mittelhessen 5,404 At-Cost 11.972 56.684,28 At-Cost
Summe 63,18 901.255.104 470.666.685

Vermögenslage Ertragslage

Betei l igungs-
quote in %

eigentl ich zu 
konsol idieren nach

in % von 
Bi lanzsum
me Stadt

Bi lanzsumme €
 31.12.2016

in % 
von Summe

ordentl icher
 Ertrag € 2016

in % 
von Summe

nach 5 %  
Betrachtung

Universitätsstadt Marburg 576.249.571 61,58 209.583.080 50,19

Stadtwerke Marburg GmbH Konzernabschluss 100,00 Vollkonsolidierung 29,47 169.825.044 18,15 128.836.005 30,85 Vollkonsolidierung
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM) 100,00 Vollkonsolidierung 7,63 43.939.539 4,70 34.358.240 8,23 Vollkonsolidierung
Gemeinnütz.Wohnungsbauges. Marburg mbh 94,82 Vollkonsolidierung 17,99 103.689.258 11,08 17.567.142 4,21 Vollkonsolidierung
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH (SEG) 100,00 Vollkonsolidierung 1,65 9.511.015 1,02 2.344.397 0,56 At-Cost
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH 100,00 Vollkonsolidierung 0,44 2.552.750 0,27 11.533.336 2,76 At-Cost

Hessisches Landestheater Marburg GmbH (HLT) 50,00 At-Equity 0,05 280.626 0,03 1.961.081 0,47 At-Cost
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) 50,00 At-Equity 0,04 232.417 0,02 739.923 0,18 At-Cost
Praxis GmbH 43,19 At-Equity 0,15 888.053 0,09 1.506.849 0,36 At-Cost
Abwasserverband Marburg 89,10 At-Equity 2,54 14.640.211 1,56 2.732.884 0,65 At-Cost
Wasserverband Lahn-Ohm 25,14 At-Equity 0,39 2.268.452 0,24 232.545 0,06 At-Cost

Integral GmbH 9,00 At-Cost 198.924 607.842 At-Cost
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 3,70 At-Cost 1.369.911 1.826.947 At-Cost
Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) 0,02 At-Cost 50.117 14.831 At-Cost
ekom21-KGRZ Hessen 0,59 At-Cost 177.766 613.038 At-Cost
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) 13,91 At-Cost 9.947.509 3.080.272 At-Cost
Regionalmanagement Mittelhessen 5,404 At-Cost 13.840 49.867,85 At-Cost
Summe 60,36 935.835.002 417.588.278

Vermögenslage Ertragslage

Betei l igung
s-

quote in %
eigentl ich zu 

konsol idieren nach

in % von 
Bi lanzsum
me Stadt

Bi lanzsumme €
 31.12.2017

in % 
von Summe

ordentl icher
 Ertrag € 2017

in % 
von Summe

nach 5 %  
Betrachtung

Universitätsstadt Marburg 601.707.973 62,26 232.090.095 53,69

Stadtwerke Marburg GmbH Konzernabschluss 100,00 Vollkonsolidierung 29,06 174.827.593 18,09 120.740.314 27,93 Vollkonsolidierung
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM) 100,00 Vollkonsolidierung 7,21 43.394.361 4,49 35.822.112 8,29 Vollkonsolidierung
Gemeinnütz.Wohnungsbauges. Marburg mbh 94,82 Vollkonsolidierung 17,53 105.500.300 10,92 16.421.494 3,80 Vollkonsolidierung
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH (SEG) 100,00 Vollkonsolidierung 1,50 9.022.831 0,93 1.301.679 0,30 At-Cost
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH 100,00 Vollkonsolidierung 0,48 2.913.922 0,30 11.961.659 2,77 At-Cost

Hessisches Landestheater Marburg GmbH (HLT) 50,00 At-Equity 0,05 287.461 0,03 2.094.206 0,48 At-Cost
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) 50,00 At-Equity 0,05 276.595 0,03 646.422 0,15 At-Cost
Praxis GmbH 43,19 At-Equity 0,15 888.053 0,09 1.748.105 0,40 At-Cost
Abwasserverband Marburg 40,00 At-Equity 2,30 13.867.561 1,43 2.789.902 0,65 At-Cost
Wasserverband Lahn-Ohm 25,16 At-Equity 0,37 2.249.653 0,23 251.341 0,06 At-Cost

Integral GmbH 9,00 At-Cost 201.055 677.195 At-Cost
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 3,70 At-Cost 1.286.574 2.038.918 At-Cost
Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) 0,02 At-Cost 52.591 21.313 At-Cost
ekom21-KGRZ Hessen 0,21 At-Cost 189.812 235.200 At-Cost
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) 13,91 At-Cost 9.835.361 3.420.615 At-Cost
Regionalmanagement Mittelhessen 5,404 At-Cost 15.652 52.478,34 At-Cost
Summe 58,70 966.517.346 432.313.047

Vermögenslage Ertragslage

Danach besteht der Kreis der Aufgabenträger für die Jahre 2015 - 2017, die verpflichtend in 
die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind, aus:
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 Konzern Stadtwerke Marburg GmbH, 
 Gemeinnützige Wohnungsbau Marburg mbH,
 Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg. 

Ausgehend von den Grundsätzen der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit der 
Konsolidierung sollte der Kreis der voll zu konsolidierenden Aufgabenträger so gering wie 
möglich gehalten werden, da die Eliminierung sämtlicher Innenbeziehungen im 
Konsolidierungskreis erhöhten Buchungsaufwand verursacht. Die Stadt Marburg beschränkt 
sich bei der Vollkonsolidierung daher auf die o.g. verpflichtend einzubeziehenden 
Aufgabenträger. Da die Voraussetzungen der untergeordneten Bedeutung für alle anderen 
Aufgabenträger erfüllt sind, werden diese nach der At-Cost-Methode in den Gesamtabschluss 
einbezogen. 

Vorliegend findet demnach für keinen Aufgabenträger der Stadt Marburg eine Einbeziehung 
nach der At-Equity-Methode statt, da für verbundene Aufgabenträger mit nachrangiger 
Bedeutung die At-Cost-Methode vorgesehen ist. Für alle nicht zu konsolidierenden 
Aufgabenträger von nachrangiger Bedeutung (Beteiligung unter 20 %) erfolgt die 
Einbeziehung im Gesamtabschluss über die At-Cost-Methode, d.h. unabhängig vom 
Beteiligungswert mit den fortgeführten Anschaffungskosten analog dem Einzelabschluss der 
Stadt Marburg. 

Für die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf gilt die Besonderheit nach § 112 
Abs. 5 Nr. 2 HGO, da sie ohne Prüfung der Bedeutung nach der At-Cost-Methode, also mit 
den fortgeführten Anschaffungskosten wie im Einzelabschluss der Stadt Marburg 
Berücksichtigung findet.

3. Ansatz und Bewertung

Die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Marburg erfolgt nach den für das Haushalts- 
und Rechnungswesen der Stadt Marburg geltenden Vorschriften der HGO und der GemHVO. 
§ 112 Abs. 7 HGO verweist dabei auf die §§ 300 bis 307 HGB in der Fassung vom 06. 
Dezember 2011. Da handelsrechtlich zwischen Ansatz- und Bewertungsvorschriften 
unterschieden wird, regelt § 300 HGB, welche Vermögensgegenstände und Schulden in den 
Gesamtabschluss aufzunehmen sind. Somit sind nach § 300 Abs. 2 S. 1 HGB sämtliche 
Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge der verbundenen 
Aufgabenträger unabhängig von der Berücksichtigung in deren Jahresabschluss vollständig in 
den konsolidierten Abschluss aufzunehmen, soweit nach dem Recht der Stadt als 
Mutterunternehmen nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht.
§ 308 HGB regelt die Bewertung der in den Gesamtabschluss übernommenen 
Vermögensgegenstände und Schulden. Ein Verweis in diese Vorschrift fehlt jedoch in § 112 
Abs. 7 HGO, der auf die Zusammenfassung der Buchwerte abstellt. Für bestehende 
abweichende Bewertungsvorschriften der zu konsolidierenden Aufgabenträger und der Stadt 
Marburg ist somit keine Anpassung der Posten vorzunehmen, s. auch Hinweise Nr. 3.2 zu § 
53 GemHVO.
Zwar ist bei der Erstellung des Gesamtabschlusses handelsrechtlich in § 301 Abs. 1 Satz 2 
HGB die Neubewertungsmethode im Rahmen der Vollkonsolidierung vorgesehen, doch 
eröffnet § 112 Abs. 7 Satz 1 HGO die Möglichkeit die Buchwertwertmethode anzuwenden. 
Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Marburg Gebrauch. Die Neubewertung sämtlicher 
Vermögensgegenstände und Schulden würde einen erheblichen Aufwand verursachen, der 
im Hinblick auf Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit vermieden werden sollte. 
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4. Verfahren und Basis der Vollkonsolidierung 

Bei der Vollkonsolidierung gehen die Vermögensgegenstände, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten der einbezogenen Aufgabenträger vollständig in den 
Gesamtabschluss ein, soweit kein Bilanzierungsverbot nach GemHVO besteht. Dabei treten 
an die Stelle der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen die 
Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten aus dem 
Jahresabschluss des einbezogenen Aufgabenträgers, indem die Wertansätze der 
einbezogenen Aufgabenträger zu einem Abschluss aufsummiert (Summenabschluss) werden. 
Ebenso fließen alle Aufwendungen und Erträge in den konsolidierten Abschluss ein. 
Anschließend werden

 die Kapitalkonsolidierung nach § 301 HGB, 
 die Schuldenkonsolidierung nach § 303 HGB, 
 die Zwischenergebniseliminierung gem. § 304 HGB, sowie die Aufwands- und 

Ertragskonsolidierung gem. § 305 HGB durchgeführt. 

Bei einer mehrstufigen Konzernorganisation können Teilkonzernabschlüsse einzubeziehender 
Aufgabenträger als Konsolidierungsbasis verwendet werden. Von dieser Möglichkeit macht 
die Stadt Marburg ebenfalls Gebrauch, indem der Konzernabschluss der Stadtwerke Marburg 
GmbH dem Gesamtabschluss zugrunde gelegt wird. Im Konzernabschluss der 
Stadtwerkegesellschaften wurden bereits die Beziehungen der Muttergesellschaft Stadtwerke 
Marburg GmbH mit den Tochtergesellschaften eliminiert. Mit der Einbeziehung des 
Konzernabschlusses wird somit auch dem Grundsatz der Wesentlichkeit sowie der 
Wirtschaftlichkeit bei der Konsolidierung Rechnung getragen. 

5. Zwischenergebniseliminierung

Auf der Grundlage der Einheitstheorie gelten Gewinne erst dann als realisiert, wenn der 
Abnehmer einer Leistung nicht ein Tochterunternehmen ist, sondern die Leistung den Bereich, 
für den der Gesamtabschluss aufzustellen ist, verlässt. Veräußert bspw. ein 
Tochterunternehmen Vermögensgegenstände an ein anderes, kommt es beim Verkäufer zu 
einem aus Gesamtabschlusssicht nicht entstandenen Gewinn und beim Käufer ggf. zu einem 
unzutreffenden Bilanzansatz. 

Solche Verzerrungen sind nach § 304 Abs. 2 HGB zu bereinigen, es sei denn, sie sind für die 
Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von nachrangiger 
Bedeutung, s. Hinweis Nr. 7.2 zu § 53 GemHVO. 

Nach einem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. August 
2017 kann auf eine Zwischenergebniskonsolidierung verzichtet werden, soweit im 
Konsolidierungszeitraum keine Grundstücks- oder sonstigen Immobiliengeschäfte zwischen 
den Aufgabenträgern nach §112 Abs. 5 HGO sowie der Gemeinde abgewickelt wurden. Von 
dieser Möglichkeit macht die Stadt Marburg Gebrauch. 

6. Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die nach § 305 HGB durchzuführende Aufwands- und Ertragseliminierung ist notwendig, um 
der Fiktion der rechtlichen Einheit Rechnung zu tragen und nur Aufwendungen und Erträge 
aus Geschäftsvorfällen mit Dritten im Gesamtabschluss auszuweisen. Hierfür werden 
zunächst die Gewinn- und Verlustrechnungen der Aufgabenträger summiert und anschließend 
die Innenumsätze im Zuge der Aufwands- und Ertragskonsolidierung eliminiert. 

6 von 7 in der Zusammenstellung



Ausdruck vom: 01.07.2020
Seite: 7/7

Aufwendungen und Erträge müssen nach Nr. 8.3 der Hinweise zu § 53 GemHVO nicht in die 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung einbezogen werden, wenn die wegzulassenden 
Positionen für die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Stadt von nachrangiger Bedeutung sind. Nr. 2.11 der Hinweise zu § 53 GemHVO kann 
sinngemäß angewendet werden. Danach ist eine nachrangige Bedeutung anzunehmen, wenn 
die ordentlichen Erträge und die Bilanzsumme des Aufgabenträgers 5 % der (nicht 
konsolidierten) Bilanzsumme und maximal 5 % der Summe aller (nicht konsolidierten) 
ordentlichen Erträge der Aufgabenträger und der Gemeinde ausmachen. Bei der Erstellung 
des Gesamtabschlusses der Stadt Marburg wird daher auf die Konsolidierung von Erträgen 
und Aufwendungen aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet, wenn diese Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Erstellung der Gesamtabschlüsse zum 31. Dezember 2015, 31. Dezember 2016, 31. 
Dezember 2017 45.000,-- Euro netto.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister
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